
Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (Drs. 16/4232) 

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/4232 und die Beschlus

sempfehlung des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 

und Technologie auf Drucksache 16/5267 zugrunde.

Der federführende Ausschuss empfiehlt die unveränderte Annahme. Der Ausschuss 

für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz stimmt bei seiner 

Endberatung ebenfalls zu.

(Unruhe  Glocke des Präsidenten)

 Ich darf bitte um etwas mehr Konzentration bitten.

Ergänzend schlägt er vor, in § 2 als Datum des Inkrafttretens den "1. August 2010" 

einzufügen. Demnach ist in § 1 Nummer 45 Buchstabe d) im neu gefassten Artikel 45 

Absatz 3 als Tag vor dem Inkrafttreten der "31. Juli 2010" sowie als letzter Tag des 

sechsten auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Monats der "31. Januar 2011" 

einzufügen.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses für Verfas

sung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz mit diesen Ergänzungen zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.  Das sind CSU, FDP, Freie 

Wähler, SPD, GRÜNE und Frau Pauli. Gegenstimmen?  Keine. Enthaltungen?  

Ebenfalls keine. Dann ist das so beschlossen.
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Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen.  Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses mit den ent

sprechenden Ergänzungen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben.  Das sind, wie soeben, alle Fraktionen sowie Frau Pauli. Gegenstimmen? 

 Das scheint nicht der Fall zu sein. Stimmenthaltungen?  Ebenfalls nicht.

Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des 

Bayerischen Eisenbahn und Seilbahngesetzes".
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